
Vollmacht und Antrag Tarifreduktion: Familienergänzende Betreuung 
Der Antrag ist gültig ab: 10.08.2026 (Schuljahr 2026/27)

Mit diesem Formular erteilen Sie die Freigabe zur Steuereinsicht.
Die Vollmacht wird benötigt, um Ihren Anspruch auf einen reduzierten Tarif (Subjektfinanzierung)
zu prüfen. Ohne Vollmacht gilt unabhängig von der wirtschaftlichen Lage der Maximaltarif. 
Den aufgrund der massebenden Berechnungsgrunlage ermittelten Tarif erfahren Sie 
durch das Steueramt. Prüfen Sie die entsprechende Mitteilung (per E-Mail oder Post) bitte 
genau. Sollten Sie keine Mitteilung erhalten, so wenden Sie sich umgehend an das Steueramt. 

Auf Basis des Reglements über die Beiträge der Stadt Rapperswil-Jona an die familienergänzende 
Betreuung, der Ausführungsbestimmungen und des Grundlagendokuments erhebe ich Anspruch auf 
städtische Beiträge an die Kosten der famillienergänzenden Betreuung.

Mit der Einreichung des Formulars gebe ich der Stadt die schriftliche Ermächtigung, für die 
Abklärungen des Anspruchs auf städtische Beiträge bei den zuständigen Behörden und Dritten die 
notwendigen Informationen einzuholen und den Beitragsanspruch der zuständigen 
Betreuungseinrichtung mitzuteilen. 

Gleichzeitig bestätigt die antragstellende Person mit Ihrer Unterschrift, dass sämtliche Angaben in 
diesem Antrag wahrheitsgetreu ausgefüllt wurden. Nur mit einem vollständig ausgefüllten Formular 
erhalten Sie Anspruch auf die Tarifreduktion sowie Alleinerziehenden-Rabatt oder Mehr-Kind-Rabatt.  

Die Steuererklärung 2025 muss spätestens bis 30.06.2026 eingereicht werden, ansonsten erfolgt die 
Berechnung aufgrund der rechtskräftigen Veranlagung des Vorjahres. Verändern sich die finanziellen 
Verhältnisse unterjährig und dauerhaft um mehr als 20%, sind diese sofort zu melden. Die 
Neuberechnung gilt ab dem Zeitpunkt der eingetretenen Änderung. Erfolgt die Meldung verspätet, 
kann eine Nachverrechnung erfolgen. 

Personalien Antragsteller/-in und Partner/-in im gleichen Haushalt 
Bei Konkubinatspartnern und Verheirateten müssen beide Erziehungsberechtigte aufgeführt werden.

Erziehungsberechtigte Person 1

Vorname, Name:    

Geburtsdatum:

Ort, Datum:   

Unterschrift:

Erziehungsberechtigte Person 2

Vorname, Name:   

Geburtsdatum:

Ort, Datum:   

Unterschrift:



Person 1: Ja Nein Person 2: Ja Nein

Quellensteuerpflichtige reichen die Lohnausweise beider Erziehungsberechtigten ein. 

Bei Veränderung der finanziellen Verhältnisse im aktuellen Jahr, müssen zusätzlich die aktuellen 

Lohnabrechnungen beim Steueramt eingereicht werden, um eine Neuberechnung vorzunehmen.  

Antrag einreichen an: steuerverwaltung@rj.sg.ch oder per Post an die 

Steuerverwaltung.  Der Antrag gilt als eingereicht, sobald Sie eine Bestätigung vom 

Steueramt erhalten. 

Der Antrag betrifft folgende(s) Kind(er):  
Bitte wählen Sie die richtige Betreuungseinrichtung aus, damit Ihr Antrag korrekt zugeordnet werden kann. Falls 
Ihr Kind mehrere Betreuungseinrichtungen besucht, führen Sie alle auf. 

Kind 1 

Vorname, Name:
 Geburtsdatum:

Betreuungseinrichtung: 

Kind 2

Vorname, Name:

Geburtsdatum:

Betreuungseinrichtung: 

Kind 3 

Vorname, Name:

Geburtsdatum:

Betreuungseinrichtung: 

Kind 4 

Vorname, Name:

Geburtsdatum:

Betreuungseinrichtung:

Sind Sie Quellensteuerpflichtig? 
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